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B. Bekanntmachungen der Städte, Ge-
meinden und Samtgemeinden

100 Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Gemeinde Bockhorst
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBl. S. 588), des § 1 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017
(Nds. GVBl. S. 121), der §§ 1 und 25 des Grundsteuergesetzes
vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt geändert durch Arti-
kel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), der §§ 1
und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 (BGBl. I
S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom
16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), in Verbindung mit dem Realsteuer-
Erhebungsgesetz vom 22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der
Rat der Gemeinde Bockhorst in seiner Sitzung am 19.04.2023
nachstehende Satzung über die Festsetzung der Realsteuer-
hebesätze beschlossen:

§ 1

Die Realsteuerhebesätze werden ab dem 01.01.2023 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.

b) für die Grundstücke
 (Grundsteuer B) 380 v. H.

2. Gewerbesteuer 375 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.

Bockhorst, 19.04.2023

GEMEINDE BOCKHORST

Manfred Mönnikes
Bürgermeister

--------------------------------------------------

101 Satzung über die Festsetzung der Real-
steuerhebesätze der Gemeinde Esterwegen
(Hebesatzsatzung)

Aufgrund der §§ 10, 58, 111 Abs. 1 und 112 Abs. 2 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 588), des § 1 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes vom 20.04.2017
(Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589), der §§ 1 und 25 des
Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 (BGBl. I, S. 965), zuletzt
geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I
S. 2294), der §§ 1 und 16 des Gewerbesteuergesetzes vom
15.10.2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 10
des Gesetzes vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294), in Verbindung
mit dem Realsteuer-Erhebungsgesetz vom 22.12.1981 (Nds.
GVBI. S. 423) hat der Rat der Gemeinde Esterwegen in seiner
Sitzung am 20.04.2023 nachstehende Satzung über die Festset-
zung der Realsteuerhebesätze beschlossen:

§ 1

Die Realsteuerhebesätze werden ab dem 01.01.2023 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.

b) für die Grundstücke
 (Grundsteuer B) 380 v. H.

2. Gewerbesteuer 375 v. H.

§ 2

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2023 in Kraft.

Esterwegen, 20.04.2023

GEMEINDE ESTERWEGEN

Thomes Hüntelmann
Bürgermeister Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

102 Gemeinde Fresenburg – Öffentliche Be-
kanntmachung über das Inkrafttreten des
Bebauungsplanes Nr. 34 „Fresenburg –
Düthe II“; Bebauungsplan im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13b Baugesetzbuch
(BauGB)

Der Rat der Gemeinde Fresenburg hat in seiner Sitzung am
07.03.2023 den Bebauungsplan Nr. 34 „Fresenburg – Düthe II“
einschließlich Begründung nebst Anlagen gemäß § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wurde
im beschleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne Durch-
führung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchge-
führt.
Mit diesem Bebauungsplan wird in Fresenburg ein neues Bau-
gebiet entwickelt und erschlossen. Es handelt sich um eine der-
zeitige Ackerfläche, die sich östlich an das schon bestehende
Baugebiet „Fresenburg – Düthe“ anschließt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im nachstehen-
den Planausschnitt schwarz umrandet dargestellt:
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Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 34
„Fresenburg – Düthe II“ einschließlich Begründung nebst Anlagen
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Der Bebauungsplan Nr. 34 „Fresenburg – Düthe II“ sowie die
Begründung nebst Anlagen können während der Dienstzeiten
im Gemeindebüro der Gemeinde Fresenburg, Schulstraße 6,
49762 Fresenburg, sowie im Rathaus der Samtgemeinde Lathen,
Zimmer-Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, einge-
sehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden. Weiter-
hin kann der Bebauungsplan auch auf der Homepage der
Samtgemeinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemeinden/
fresenburg/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-
fresenburg eingesehen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung
wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde
Fresenburg, Schulstraße 6, 49762 Fresenburg, unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Fresenburg, 20.04.2023

GEMEINDE FRESENBURG
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

103 Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde Lahn
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lahn in der Sitzung
am 15.02.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf 1.217.300 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 1.285.600 Euro

1.3. der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.178.800 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.515.000 Euro
Saldo - 336.200 Euro

2.3. der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit 159.900 Euro

2.4. der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 707.600 Euro
Saldo - 547.700 Euro

2.5. der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 150.000 Euro

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 11.100 Euro
Saldo 138.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
– die Einzahlungen des Finanzhaus-

haltes 1.488.700 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaus-

haltes 2.233.700 Euro
Gesamtsaldo - 745.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnamen (Kreditermächti-
gung) wird auf 150.000 Euro festgesetzt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 194.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine
besondere Hebesatzsatzung vom 07.12.2022 wie folgt festgesetzt
worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 355 v. H.

2. Gewerbesteuer 355 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie
im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 4.000 EUR
nicht übersteigen. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwen-
dungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung
gegenübersteht.

Lahn, 15.02.2023

GEMEINDE LAHN

Winkler
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
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Die gemäß § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist
durch den Landkreis Emsland am 18.04.2023 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 zur Einsichtnahme im Büro der
Gemeinde Lahn und im Rathaus der Samtgemeinde Werlte,
Zimmer 24, öffentlich aus.

Lahn, 25.04.2023

GEMEINDE LAHN
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

104 Gemeinde Lathen – Öffentliche Bekanntma-
chung über das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 17 „Markt“, 9. Änderung;
Bebauungsplan der Innenentwicklung ge-
mäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am
23.03.2023 die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Markt“
einschließlich Begründung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung
beschlossen. Diese Bebauungsplanänderung wurde im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der
Innenentwicklung ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.
Mit dieser Bebauungsplanänderung werden neue Entwicklungs-
möglichkeiten im Plangebiet ermöglicht. Es wird eine Änderung
des Maßes der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Bau-
grenze an den neuen Verlauf der Straßenverkehrsfläche vorge-
nommen.

Der Geltungsbereich dieser Bebauungsplanänderung ist im nach-
stehenden Planausschnitt schwarz umrandet dargestellt:

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 9. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 17 „Markt“ einschließlich Begründung gemäß § 10
Abs. 3 BauGB in Kraft.

Die 9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Markt“ sowie die
Begründung können ab sofort während der Dienstzeiten im Rat-
haus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer-Nr. O.17, Erna-de-
Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingesehen und über dessen Inhalt
Auskunft verlangt werden. Weiterhin kann die Bebauungsplanän-
derung auch auf der Homepage der Samtgemeinde Lathen unter
http://sg-lathen.de/gemeinden/lathen/bauen-und-wohnen/bebau-
ungsplaene-der-gemeinde-lathen eingesehen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung
wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres  seit Bekanntmachung
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde
Lathen, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Lathen, 20.04.2023

GEMEINDE LATHEN
Der Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

105 Gemeinde Lathen – Öffentliche Bekanntma-
chung über das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 71 „Lathen-Wahn IV“; Be-
bauungsplan im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13b Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am
23.03.2023 den Bebauungsplan Nr. 71 „Lathen-Wahn IV“ ein-
schließlich Begründung nebst Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
als Satzung beschlossen. Dieser Bebauungsplan wurde im be-
schleunigten Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne Durchführung
einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Mit diesem Bebauungsplan wird die Ausweisung eines Allge-
meinen Wohngebietes südwestlich der Ortslage von Lathen-
Wahn beabsichtigt.

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist im nachstehen-
den Planausschnitt schwarz umrandet dargestellt:

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 71
„Lathen-Wahn IV“ einschließlich Begründung nebst Anlagen ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.
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Der Bebauungsplan Nr. 71 „Lathen-Wahn IV“ sowie die Begrün-
dung nebst Anlagen können ab sofort während der Dienstzeiten
im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer-Nr. O.17, Erna-
de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, eingesehen und über dessen In-
halt Auskunft verlangt werden. Weiterhin kann der Bebauungsplan
auch auf der Homepage der Samtgemeinde Lathen unter
http://sg-lathen.de/gemeinden/lathen/bauen-und-wohnen/bebau-
ungsplaene-der-gemeinde-lathen eingesehen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung
wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres  seit Bekanntmachung
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde
Lathen, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Lathen, 20.04.2023

GEMEINDE LATHEN
Der Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

106 Gemeinde Lathen – Öffentliche Bekanntma-
chung über das Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes Nr. 13 „Gewerbe- und Industrie-
gebiet an der B 70“, 2. Änderung, Be-
bauungsplan der Innenentwicklung gemäß
§ 13a Baugesetzbuch (BauGB)

Der Rat der Gemeinde Lathen hat in seiner Sitzung am
23.03.2023 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Ge-
werbe- und Industriegebiet an der B 70“ einschließlich Begrün-
dung nebst Anlagen gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung be-
schlossen. Diese Bebauungsplanänderung wurde im beschleu-
nigten Verfahren gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der
Innenentwicklung ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt.

Mit dieser Bebauungsplanänderung werden im Gesamtkonzept
der Konversion des vorhandenen Gewerbestandortes „Sand-
mann/Ründerdiek“ die Grundstücksschnitte optimiert und sinnvoll
nachverdichtet.  Zum einen wird in einem Teilbereich eine Stra-
ßenverkehrsfläche festgesetzt, um die verkehrliche Erschließung
der neuen Grundstücke zu gewährleisten. Zum anderen wird im
zweiten Teilbereich der überbaubare Bereich bis an die Bauver-
botszone der B 70 erweitert, um auch in diesem Bereich eine
Nachverdichtung zu ermöglichen.

Die Geltungsbereiche dieser Bebauungsplanänderung sind im
nachstehenden Planausschnitt schwarz umrandet dargestellt:

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 2. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 13 „Gewerbe- und Industriegebiet an der B 70“ ein-
schließlich Begründung nebst Anlagen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB
in Kraft.

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Gewerbe- und In-
dustriegebiet an der B 70“ sowie die Begründung nebst Anlagen
können während der Dienstzeiten im Rathaus der Samtgemeinde
Lathen, Zimmer-Nr. O.17, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen,
eingesehen und über dessen Inhalt Auskunft verlangt werden.
Weiterhin kann die Bebauungsplanänderung auch auf der Home-
page der Samtgemeinde Lathen unter http://sg-lathen.de/gemein-
den/lathen/bauen-und-wohnen/bebauungsplaene-der-gemeinde-
lathen eingesehen werden.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den §§ 39 bis 42
BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgerechter Geltendmachung
wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB wird weiterhin darauf hingewiesen,
dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und
des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich wer-
den, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung
dieses Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde
Lathen, Erna-de-Vries-Platz 7, 49762 Lathen, unter Darlegung
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

Lathen, 24.04.2023

GEMEINDE LATHEN
Der Gemeindedirektor

--------------------------------------------------

107 II. Haushaltssatzung; Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssat-
zung der Samtgemeinde Lengerich für das
Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Lengerich in der
Sitzung am 16. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023 beschlossen.
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§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 6.878.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.246.600 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 21.300 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 6.556.700 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf 6.726.000 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit auf 1.691.600 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit auf 5.373.700 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit auf 3.667.200 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit auf 265.800 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:
Gesamtbetrag der Einzahlungen des
Finanzhaushaltes 11.915.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des
Finanzhaushaltes 12.365.500 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächti-
gung) wird auf 3.667.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 1.092.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haus-
haltsjahr 2023 auf 30 % der Steuerkraftzahlen der Grundsteuer A,
Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der
Einkommensteuer und des Anteils an der Umsatzsteuer festge-
setzt.

§ 6

(1) Als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG gelten
Beträge bis zu 5.000 €. Im Sinne von unerheblich gelten
gleichzeitig alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen, die sich auf innere Verrechnungen dieses
Haushaltes beziehen oder auf über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang er-
stattet werden.

(2) Von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne von § 12
Abs. 1 KomHKVO gelten Investitionen ab einem Betrag von
500.000 €.

Lengerich, 16.02.2023

SAMTGEMEINDE LENGERICH

Lühn
Samtgemeindebürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
wird öffentlich bekanntgemacht.

Die nach § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) sowie § 15 Abs. 6 des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) in Verbin-
dung mit § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist
durch den Landkreis Emsland, Ordeniederung 1 in 49716 Mep-
pen, am 24.04.2023 unter dem Aktenzeichen 202-15-2/10 erteilt
worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG vom
02.05.2023 bis 12.05.2023 zur Einsichtnahme in der Samtgemein-
deverwaltung, Zimmer 208, Mittelstraße 15 in 49838 Lengerich,
öffentlich aus.

Lengerich, 25.04.2023

SAMTGEMEINDE LENGERICH
Der Samtgemeindebürgermeister

--------------------------------------------------

108 Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde Lorup
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Lorup in der Sitzung
am 02.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1. der ordentlichen Erträge auf 6.290.300 Euro
1.2. der ordentlichen Aufwendungen auf 6.110.300 Euro

1.3. der außerordentlichen Erträge auf 450.000 Euro
1.4. der außerordentlichen Aufwendungen

auf 10.000 Euro

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 6.128.100 Euro

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 6.851.200 Euro
Saldo - 723.100 Euro

2.3. der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit 2.554.400 Euro

2.4. der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 1.854.700 Euro
Saldo 699.700 Euro
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2.5. der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0 Euro

2.6. der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 21.200 Euro
Saldo - 21.200 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
– die Einzahlungen des Finanzhaus-

haltes 8.682.500 Euro
– der Auszahlungen des Finanzhaus-

haltes 8.727.100 Euro
Gesamtsaldo - 44.600 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnamen
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf
156.100 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 1.021.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine
besondere Hebesatzsatzung vom 01.12.2022 wie folgt festgesetzt
worden:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 355 v. H.

2. Gewerbesteuer 355 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sind im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich, wenn sie
im Haushaltsjahr pro Buchungsstelle den Betrag von 6.000 EUR
nicht übersteigen. Als unerheblich gelten in jedem Fall Aufwen-
dungen und Auszahlungen denen eine volle Kostenerstattung
gegenübersteht.

Lorup, 02.03.2023

GEMEINDE LORUP

Munk
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
vom 02.05.2023 bis 10.05.2023 zur Einsichtnahme im Büro
der Gemeinde Lorup und im Rathaus der Samtgemeinde Werlte,
Zimmer 24, öffentlich aus.

Lorup, 14.04.2023

GEMEINDE LORUP
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

109 Satzung der Gemeinde Surwold über die Er-
hebung der Vergnügungssteuer

§ 1  Steuergegenstand 2
§ 2  Steuerbefreite Veranstaltungen 3
§ 3  Steuerschuldner 3
§ 4  Erhebungsformen 4
§ 5  Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht 4
§ 6  Bemessungsgrundlage 5
§ 7  Steuersätze 6
§ 8  Erhebungszeitraum 7
§ 9  Entstehung der Steuerschuld und Fälligkeit 7
§ 10  Steuererklärung und Steuerfestsetzung 8
§ 11  Anzeige- und Aufbewahrungspflichten 8
§ 12  Ausgabe von Eintrittskarten 9
§ 13  Sicherheitsleistung 10
§ 14  Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften 10
§ 15  Datenverarbeitung 10
§ 16  Ordnungswidrigkeiten 11
§ 17  Inkrafttreten 11

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. De-
zember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 23.03.2022 (Nds. GVBl. S. 191) und der §§ 1, 2 und 3 des
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der
Fassung vom 20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert
durch Art. 6 des Gesetzes vom 13. Oktober 2021 (Nds. GVBl.
S. 700) hat der Rat der Gemeinde Surwold in seiner Sitzung vom
21.02.2023 folgende Änderungssatzung beschlossen:

§ 1
Steuergegenstand

Die Gemeinde Surwold erhebt Vergnügungssteuer für die folgen-
den im Gebiet der Gemeinde durchgeführten Veranstaltungen ge-
werblicher Art:

1. Veranstaltungen von Schönheitstänzen (z. Bsp. Burlesque,
Table Dances), Schaustellungen von Personen und Darbie-
tungen ähnlicher Art, sowie Sex- und Erotikmessen;

2. Tanz- und karnevalistische Veranstaltungen, Diskotheken-
betrieb und Veranstaltungen, die Tanz ermöglichen;

3. Vorführungen von Filmen – unabhängig von der Art der Auf-
zeichnung und Wiedergabe – die nicht von der obersten Lan-
desbehörde nach den §§ 11, 12 und 14 Jugendschutzgesetz
(JuSchG) vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2730), in der jeweils
gültigen Fassung, gekennzeichnet worden sind;

4. das Ausspielen von Geld oder Gegenständen in Spielclubs
oder ähnlichen Einrichtungen, soweit nicht von den Nr. 6
und 7 erfasst;
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5. Catcher-, Ringkamp- und Boxkampfveranstaltungen, wenn
Personen auftreten, die solche Kämpfe berufs- oder gewerbs-
mäßig ausführen;

6. die entgeltliche Benutzung von Wettterminals, Spiel-, Ge-
schicklichkeits- und Unterhaltungsapparaten, -geräten und
-automaten einschließlich der Apparate, Geräte und Automa-
ten zur Ausspielung von Geld und Gegenständen (Spielge-
räte) in Spielhallen und ähnlichen Unternehmen im Sinne des
§ 33 i der Gewerbeordnung (GewO) vom 22. Februar 1999
(BGBL. I S. 202), in der jeweils gültigen Fassung, und darüber
hinaus von allen Spielgeräten mit und ohne Gewinnmöglich-
keit an allen anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlich-
keit im Satzungsgebiet zugänglich sind;

7. die entgeltliche Benutzung von elektronischen multifunktio-
nalen Bildschirmgeräten (z. Bsp. Computer-, Videospiele,
Simulatoren oder Ähnliches) in Spielhallen, ähnlichen Unter-
nehmen im Sinne von § 33 i GewO vom 22. Februar 1999
(BGBL. I S. 202), in der jeweils gültigen Fassung, und an allen
anderen Aufstellorten, soweit sie der Öffentlichkeit im Sat-
zungsgebiet zugänglich sind, die das Spiel am Einzelgerät
oder durch Vernetzung mit anderen örtlichen Geräten (LAN)
oder im Internet ermöglichen.

§ 2
Steuerbefreite Veranstaltungen

Von der Steuer befreit sind:

1. Veranstaltungen, die von kulturellen Organisationen oder
Filmclubs durchgeführt werden, wenn der Zweck der Veran-
staltung ausschließlich in der Darstellung kultureller, wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Bildungsfragen und in der Dis-
kussion oder Belehrung darüber besteht.

2. Veranstaltungen, bei denen überwiegend Filme vorgeführt
werden, die

a. von der von den Ländern für das Bundesgebiet gebildeten
Bewertungsstelle als „wertvoll“ oder „besonders wertvoll“
anerkannt worden sind oder

b. von Bund, Ländern, Gemeinden oder der Filmförderungs-
anstalt (Körperschaft des öffentlichen Rechts) gefördert
worden sind.

 Das Gleiche gilt für das Vorführen von Aufzeichnungen dieser
Filme auf anderen Datenträgern.

3. Familienfeiern, Betriebsfeiern und nicht gewerbsmäßige Ver-
anstaltungen von Vereinen i. S. d. § 21 Bürgerliches Gesetz-
buch (BGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Ja-
nuar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), in der jeweils
geltenden Fassung, deren Vereinszweck die Jugendpflege,
der Jugendschutz, die Leibeserziehung, die Kulturpflege, die
Heimatpflege, die Landschaftspflege, die Pflege des Brauch-
tums, die Berufsertüchtigung oder die nicht gewerbsmäßige
Pflege der Unterhaltung und Geselligkeit ist.

4. Veranstaltungen, deren Überschuss vollständig und unmittel-
bar zu gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken
im Sinne der §§ 52 bis 54 der Abgabenordnung (AO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 1. Oktober 2002 (BGBl. I
S. 3866; 2003 I S. 61), in der jeweils gültigen Fassung, ver-
wendet wird, wenn der Zweck bei der Anmeldung nach § 11
angegeben worden ist und der verwendete Betrag mindestens
die Höhe der Steuer erreicht.

5. Veranstaltungen auf Schützen-, Volks-, Garten-, Straßen-
festen oder ähnlichen Festen; außer Veranstaltungen nach
§ 1 Nr. 1, 3 bis 5.

6. der Betrieb von Spielgeräten in Einrichtungen, die der Spiel-
bankabgabe unterliegen.

7. Veranstaltungen, die in der Zeit vom 29. April bis 02. Mai aus
Anlass des 1. Mai von politischen oder gewerkschaftlichen
Organisationen, von Behörden oder von Betrieben durchge-
führt werden.

8. Kegel- und Bowlingbahnen, sonstige Sportspielgeräte sowie
Musikautomaten und Kinderspielgeräte.

§ 3
Steuerschuldner

1. Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung.

2. Steuerschuldner ist bei Spielgeräten i. S. von § 1 Nrn. 6
und 7 derjenige, dem die Einnahmen zufließen.

3. Steuerschuldner sind auch

a. der Besitzer der Räumlichkeiten, in denen die Spielgeräte
i. S. von § 1 Nrn. 6 und 7 aufgestellt sind, wenn er für die
Gestattung der Aufstellung ein Entgelt oder einen sonsti-
gen Vorteil erhält;

b. der wirtschaftliche Eigentümer der Spielgeräte i. S. von
§ 1 Nrn. 6 und 7;

c. der Besitzer der Räume oder Grundstücke, in denen die
Veranstaltung stattfindet, wenn er im Rahmen der Veran-
staltung Speisen oder Getränke verkauft oder unmittelbar
an den Einnahmen oder dem Ertrag aus der Veranstal-
tung beteiligt ist.

4. Die Steuerschuldner sind Gesamtschuldner im Sinne des § 44
AO i. V. m. § 11 Abs. 1 Nr. 2 b Niedersächsisches Kommunal-
abgabengesetz (NKAG) in der Fassung vom 20. April 2017
(Nds. GVBl. S. 121), in der jeweils gültigen Fassung.

§ 4
Erhebungsformen

1. Die Steuer wird erhoben als

• Kartensteuer
• Steuer nach Veranstaltungsfläche
• Steuer nach der Roheinnahme
• Spielgerätesteuer

2. Als Kartensteuer wird die Steuer bei Veranstaltungen nach
§ 1 Nrn. 1 bis 3 und Nr. 5 erhoben, wenn die Teilnahme an
der Veranstaltung von dem Erwerb von Eintrittskarten oder
sonstigen Ausweisen abhängig ist. Als sonstiger Ausweis gilt
auch ein vom Veranstalter vorgenommener Stempelabdruck
am Körper des Teilnehmers.

3. Als Steuer nach der Veranstaltungsfläche wird die Steuer bei
Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 bis 3 und Nr. 5 erhoben, so-
fern die Voraussetzungen für die Kartensteuer nicht gegeben
sind.

4. Als Steuer nach der Roheinnahme wird die Steuer erhoben
bei Vorführungen von Filmen nach § 1 Nr. 3 in Kabinen und
ähnlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen nach § 1
Nr. 4.

5. Als Spielgerätesteuer wird die Steuer in den Fällen des § 1
Nrn. 6 und 7 erhoben.

§ 5
Beginn und Ende der sachlichen Steuerpflicht

1. Die Steuerpflicht beginnt in den Fällen des § 1 Nrn. 1 bis 5 mit
Beginn der Veranstaltung, in den Fällen des § 1 Nrn. 6 und 7
mit der erstmaligen Inbetriebnahme eines Spielgerätes an ei-
nem der in § 1 Nrn. 6 und 7 genannten Aufstellorte.
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 Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalender-
monats, so ist dieser bei Spielgeräten, die nach § 7 Abs. 4 und
5 zu besteuern sind, mitzurechnen.

2. Die Steuerpflicht endet bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1
bis 5 mit Beendigung der Veranstaltung, bei Spielgeräten
nach § 1 Nr. 6 und 7, wenn das Spielgerät endgültig außer
Betrieb gesetzt wird.

§ 6
Bemessungsgrundlage

1. Bemessungsgrundlage bei der Kartensteuer (§ 4 Abs. 2) ist
grundsätzlich die Summe aller auf den ausgegebenen Karten
oder sonstigen Ausweisen/Stempeln angegebenen Preise.
An die Stelle des Kartenpreises tritt das tatsächliche Entgelt,
wenn dieses nachweisbar höher oder niedriger oder auf der
Karte/dem Stempel oder sonstigen Ausweisen nicht angege-
ben ist.

2. Entgelt i. S. von Abs. 1 ist die gesamte Vergütung, die für die
Teilnahme an der Veranstaltung gefordert wird. Zum Entgelt
gehören auch eine etwa gesondert geforderte Steuer oder die
Vorverkaufsgebühr. Die in einem Entgelt enthaltenen Beträge
für Speisen und Getränke bleiben außer Ansatz.

3. Bei der Besteuerung nach § 4 Abs. 3 ist Bemessungsgrund-
lage die Veranstaltungsfläche. Dazu gehören die für die Vor-
führung und Zuschauer bestimmten Flächen einschl. der
Ränge, Logen und Galerien, Wandelgänge und Erfrischungs-
räume, nicht dagegen die Bühnen- und Kassenräume, die
Kleiderablage und die Toiletten. Findet die Veranstaltung
ganz oder teilweise im Freien statt, so sind von den im Freien
gelegenen Flächen nur die für die Vorführung und die Zu-
schauer bestimmten Flächen einschließlich der dazwischen-
gelegenen Wege und angrenzenden Veranden, Zelte und
ähnliche Einrichtungen in die Bemessungsgrundlage einzube-
ziehen.

4. Bei der Besteuerung nach der Roheinnahme (§ 4 Abs. 4) gilt
das gesamte Entgelt, das für die Teilnahme an der Veranstal-
tung gefordert wird, als Bemessungsgrundlage.

5. Bei der Spielgerätesteuer (§ 4 Abs. 5) ist Bemessungsgrund-
lage bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und manipu-
lationssicherem Zählwerk das Einspielergebnis eines jeden
Monats des einzelnen Apparates. Abweichend davon werden
Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ohne manipulationssiche-
res Zählwerk und Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit pau-
schal besteuert (nach Anzahl, Art und Aufstellungsort).

6. Als Einspielergebnis gilt bei Spielgeräten mit Gewinnmöglich-
keit und manipulationssicheren Zählwerken die Bruttokasse.
Diese errechnet sich aus der elektronisch gezählten Kasse
zuzüglich Röhrenentnahme, abzüglich Röhrenauffüllung,
Falschgeld, Prüftestgeld und Fehlgeld. Prüftestgelder dürfen
bis zu einer Höhe von 10,00 Euro nur berücksichtigt werden,
soweit dies für Zwecke der Prüfung nach einer Wartung erfor-
derlich ist; die Erforderlichkeit ist der Gemeinde Surwold auf
Verlangen nachzuweisen. Das negative Einspielergebnis ei-
nes Apparates im Kalendermonat ist mit dem Wert 0,00 Euro
anzusetzen.

7. Spielgeräte mit manipulationssicheren Zählwerken sind Ge-
räte, deren Software die Daten lückenlos und fortlaufend auf-
zeichnet, insbesondere Aufstellort, Gerätenummer, Gerätena-
men, Zulassungsnummer, fortlaufende Nummer des jeweili-
gen Ausdrucks, Datum der letzten Kassierung, elektronisch
gezählte Kasse, Röhreninhalte, Auszahlungsquoten, tägliche
Betriebsstunden, tägliche Spielzeit am Gerät, Anzahl der ent-
geltpflichtigen Spiele, Freispiele.

8. Hat ein Spielgerät mehrere Spiel-, Geschicklichkeits- oder Un-
terhaltungseinrichtungen, die unabhängig voneinander und
zeitgleich ganz oder teilweise nebeneinander entgeltpflichtig
bespielt werden können, so gilt jede dieser Einrichtungen als
ein Spielgerät.

§ 7
Steuersätze

1. Bei der Kartensteuer und der Steuer nach der Roheinnahme
beträgt der Steuersatz

a. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1, 4 und 5 20 v. H.
b. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2 10 v. H.
c. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 3 30 v. H.

 der Bemessungsgrundlage.

2. Bei der Besteuerung nach der Veranstaltungsfläche beträgt
der Steuersatz

a. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 1 1,00 Euro
b. bei Veranstaltungen nach § 1 Nr. 2 0,50 Euro
c. in allen übrigen Fällen 0,50 Euro

 pro Veranstaltung für jede angefangenen 10 qm Veranstal-
tungsfläche. Für die im Freien gelegenen Teile der Veranstal-
tungsfläche werden 50 v. H. dieser Sätze in Ansatz gebracht.
Bei Veranstaltungen, die mehrere Tage dauern, wird die
Steuer für jeden angefangenen Tag besonders erhoben.

3. Bei der Spielgerätesteuer in den Fällen des § 6 Abs. 6 und 7
beträgt der Steuersatz 12 v. H. des Einspielergebnisses.

4. Bei Spielgeräten mit Gewinnmöglichkeit und ohne manipu-
lationssicheres Zählwerk beträgt der Steuersatz für jeden an-
gefangenen Kalendermonat und für jedes Gerät unabhängig
vom Aufstellungsort 180,00 €.

5. Bei Spielgeräten ohne Gewinnmöglichkeiten beträgt der Steu-
ersatz für jeden angefangenen Kalendermonat und für jedes
Gerät bei

a. Geräten ohne Gewinnmöglichkeit,
 die in Spielhallen aufgestellt sind,
 mit Ausnahme der Geräte zu Buch-
 stabe c) bis e) 35,00 €

b. Geräten ohne Gewinnmöglichkeit,
 die nicht in Spielhallen aufgestellt
 sind, mit Ausnahme der Geräte
 zu Buchstabe c) bis e) 20,00 €

c. Geräten oder vergleichbare Spiel-
 systeme, die mit Weiterspielmar-
 ken, Chips, Token oder ähnlichen
 Spiel-/Wertmarken bespielt werden
 können, unabhängig vom Aufstellort 10,00 €

d. Geräten, mit denen Gewalttätig-
 keiten oder sexuelle Handlungen
 gegen Menschen dargestellt wer-
 den oder die eine Verherrlichung
 oder Verharmlosung des Krieges
 zum Gegenstand haben, unab-
 hängig vom Aufstellort 500,00 €

e. elektronischen multifunktionalen
 Bildschirmgeräten (PC) ohne
 Gewinnmöglichkeit, unabhängig
 vom Aufstellort 10,00 €
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§ 8
Erhebungszeitraum

1. Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nrn. 1 bis 5 ist Erhebungs-
zeitraum die Zeit vom Beginn bis zum Ende der Veranstal-
tung.

2. Bei Geräten i. S. von § 1 Nrn. 6 und 7 ist Erhebungszeitraum
der Kalendermonat.

3. Die Gemeinde Surwold kann widerruflich zulassen, dass in
den Fällen des Abs. 1, in denen der Steuerschuldner mehrere
Veranstaltungen durchführt, auch der Kalendermonat als Er-
hebungszeitraum gilt.

§ 9
Entstehung der Steuerschuld und Fälligkeit

1. Die Steuerschuld entsteht im Falle des § 8 Absätze 1 und 3
mit Beginn der Veranstaltung und im Falle des § 8 Abs. 2 mit
Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes.

2. Eine durch schriftlichen Bescheid festgesetzte Vergnügungs-
steuer ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Steuerbescheides zu entrichten.

3. Abweichend von Abs. 1 und 2 wird für Diskotheken, für die
eine Besteuerung nach § 6 erfolgt, folgendes geregelt:

a. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Ablauf des Ka-
lenderjahres durch Bescheid. Die Steuer ist innerhalb ei-
nes Monats nach Bekanntgabe des Bescheides fällig, so-
weit sie nicht bereits durch Vorauszahlungen für das Ka-
lenderjahr getilgt ist. Überzahlungen aus geleisteten Vo-
rauszahlungen werden durch Erstattung oder Aufrech-
nung ausgeglichen.

b. Im Laufe des Kalenderjahres werden zu den Fälligkeiten
15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. Vorauszahlungen in
Höhe eines Viertels der voraussichtlich für das Kalender-
jahr festzusetzenden Steuer erhoben. Die voraussichtlich
festzusetzende Steuer wird hierfür anhand der zu Beginn
des Jahres aktuellen Veranstaltungsfläche und der vo-
raussichtlichen Zahl der Öffnungstage im Kalenderjahr er-
mittelt. Die Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des
Kalendervierteljahres, in dem die Vorauszahlungen zu
entrichten sind oder, wenn die Steuerpflicht erst im Laufe
des Kalendervierteljahres begründet wird, mit Begrün-
dung der Steuerpflicht.

c. Die Gemeinde Surwold kann die Vorauszahlungen im
Laufe des Kalenderjahres anpassen, wenn sich steuer-
relevante Faktoren ändern. Nachzahlungen aus der An-
passung der Vorauszahlungen sind innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe des Vorauszahlungsbescheides
fällig.

§ 10
Steuererklärung und Steuerfestsetzung

1. Der Steuerschuldner (§ 3) hat innerhalb von 10 Tagen nach
Ablauf des Erhebungszeitraums eine Steuererklärung auf ei-
nem von der Gemeinde Surwold vorgeschriebenen Vordruck
einzureichen.

2. Die Gemeinde Surwold setzt die Steuer durch schriftlichen
Bescheid fest.

3. Bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeit ist der letzte Tag des
jeweiligen Erhebungszeitraumes als Auslesetag der elektro-
nisch gezählten Kasse zugrunde zu legen. Für den folgenden
Erhebungszeitraum ist lückenlos an den Auslesezeitpunkt des
Auslesetages des vorherigen Erhebungszeitraumes anzu-
schließen.

Der Steuererklärung im Sinne des Abs. 1 sind die Zählwerks-
ausdrucke für den Erhebungszeitraum in Kopie oder als Datei
beizufügen. Die Ausdrucke müssen mindestens folgende An-
gaben enthalten:

• Aufstellort
• Gerätenummer
• Gerätenamen
• Zulassungsnummer
• Fortlaufende Nummer des jeweiligen Ausdrucks
• Datum der letzten Kassierung
• Elektronisch gezählte Kasse
• Röhreninhalte

 Die Eintragungen in der Selbsterklärung sind getrennt nach
Aufstellorten und anschließend aufsteigend nach Zulassungs-
nummern vorzunehmen. Die Zählwerksausdrucke sind ent-
sprechend der Vergnügungssteuererklärung zu sortieren.

 Die vorgenannten Daten können nach vorheriger Zustimmung
der Gemeinde auch auf elektronischem Wege übermittelt wer-
den.

4. Tritt im Laufe eines Erhebungszeitraums an die Stelle eines
Apparates/Automaten ohne Gewinnmöglichkeit ein gleich-
artiger Apparat/Automat, so wird die hierfür festzusetzende
Steuer für den Erhebungszeitraum nur einmal erhoben.

5. Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht
rechnerisch richtig, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig ab,
so kann die Gemeinde Surwold von den Möglichkeiten der
Schätzung der Bemessungsgrundlage und der Festsetzung
von Verspätungszuschlägen nach den Vorschriften der Abga-
benordnung Gebrauch machen.

§ 11
Anzeige- und Aufbewahrungspflichten

1. Der Steuerschuldner hat die erstmalige Inbetriebnahme von
Spielgeräten nach § 1 Nr. 6 und 7 hinsichtlich der Art und An-
zahl der Spielgeräte an einem Aufstellort bis zum 10. Tag des
folgenden Kalendermonats anzuzeigen. Die Anzeige muss
die Bezeichnung des Spielgerätes (Geräteart), den Geräte-
namen, den Aufstellort, den Zeitpunkt der Inbetriebnahme und
bei Geräten mit Gewinnmöglichkeit zusätzlich die Zulas-
sungsnummer enthalten. Die Anmeldung gilt für die gesamte
Betriebszeit des und eines im Austausch an seine Stelle tre-
tenden gleichartigen Gerätes.

2. Die Anzeigepflichten nach Abs. 1 gelten bei jeder den Spiel-
betrieb betreffenden Veränderung.

3. Die Außerbetriebnahme eines angemeldeten Apparates/
Automaten oder des Austauschgerätes ist unverzüglich zu
melden.

4. Der Steuerschuldner hat Veranstaltungen gem. § 1 Nrn. 1
bis 3 und Nr. 5 bei der Gemeinde Surwold spätestens
10 Werktage vor Beginn der Veranstaltung anzuzeigen. Zur
Anmeldung ist auch der Besitzer der dazu benutzten Räume
und Grundstücke verpflichtet.

5. Bei Veranstaltungen desselben Steuerschuldners kann die
Gemeinde Surwold eine einmalige Anmeldung für mehrere
Veranstaltungen als ausreichend anerkennen.

6. Der Steuerschuldner hat alle Unterlagen, aus denen die Be-
messungsgrundlagen hervorgehen, entsprechend den Be-
stimmungen des § 147 AO aufzubewahren.

§ 12
Ausgabe von Eintrittskarten

1. Eintrittskarten müssen mit fortlaufenden Nummern versehen
sein, die Veranstaltung kennzeichnen sowie das Entgelt oder
die Unentgeltlichkeit angeben.
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2. Wird für die Teilnahme an einer Veranstaltung ein Eintrittsgeld
erhoben, so ist der Steuerschuldner verpflichtet, an alle Per-
sonen, denen der Zutritt gestattet wird, Eintrittskarten oder
sonstige Ausweise/Stempel auszugeben. Die entwerteten
Karten sind den Teilnehmern zu belassen und von diesen den
Beauftragten der Gemeinde Surwold auf Verlangen vorzuzei-
gen.

3. Der Steuerschuldner hat der Gemeinde Surwold vor der Ver-
anstaltung ein Muster der Eintrittskarten oder der sonstigen
Ausweise vorzulegen, die für die Veranstaltung ausgegeben
werden sollen. Die Karten bzw. Ausweise müssen durch die
Gemeinde Surwold genehmigt werden.

4. Über die ausgegebenen Karten bzw. Ausweise hat der Steu-
erschuldner für jede Veranstaltung einen fortlaufenden Nach-
weis zu führen. Die nicht ausgegebenen Karten sind grund-
sätzlich zusammen mit der Steuererklärung bei der Gemeinde
Surwold vorzulegen. Ausweise in Form eines Stempelab-
drucks sind in geeigneter Weise zu zählen und festzuhalten.
Die Dokumentation ist zusammen mit der Steuererklärung bei
der Gemeinde Surwold vorzulegen.

5. Die Gemeinde Surwold kann Ausnahmen von Absätzen 1
bis 4 zulassen.

§ 13
Sicherheitsleistung

Die Gemeinde Surwold kann die Leistung einer Sicherheit in der
voraussichtlichen Höhe der Steuerschuld verlangen, wenn die
Durchsetzung des Steueranspruchs gefährdet erscheint.

§ 14
Steueraufsicht und Prüfungsvorschriften

1. Die Gemeinde Surwold ist berechtigt, auch während der Ver-
anstaltung zur Nachprüfung der Steueranmeldung/Steuerer-
klärung und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Ver-
anstaltungs- und Aufstellorte zu betreten, Geschäftsunterla-
gen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksaus-
drucke zu verlangen.

2. Die Gemeinde Surwold ist berechtigt, Außenprüfungen nach
den §§ 193 ff. AO durchzuführen.

3. Der Steuerschuldner ist verpflichtet, bei der Überprüfung und
der Außenprüfung dem von der Gemeinde Surwold Beauf-
tragten unentgeltlich Zutritt zu den Veranstaltungs- und Ge-
schäftsräumen zu gestatten, alle für die Besteuerung bedeut-
samen Auskünfte zu erteilen, sowie Räumlichkeiten, Zähl-
werksausdrucke und Geschäftsunterlagen, die für die Besteu-
erung von Bedeutung sind, zugänglich zu machen.

§ 15
Datenverarbeitung

1. Die zur Ermittlung der Steuerpflichtigen, zur Festsetzung, Er-
hebung und Vollstreckung der Vergnügungssteuer nach die-
ser Satzung erforderlichen personen- und grundstücksbezo-
genen Daten werden von der Gemeinde Surwold gem. § 9
Abs. 1 Nr. 1 und § 10 Abs. 1 des Niedersächsischen Daten-
schutzgesetzes (NDSG) vom 16. Mai 2018 (Nds. GVBI, 66),
in der jeweils gültigen Fassung, i. V. mit § 11 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und den dort
genannten Bestimmungen der Abgabenordnung (AO) erho-
ben und verarbeitet. Die Datenerhebung beim Finanzamt,
beim Amtsgericht (Handelsregister), bei der Behörde für
Geoinformation, Landentwicklung und Liegenschaften (Katas-
teramt) und bei den für das Einwohnermeldewesen, Bauwe-
sen, Ordnungsrecht sowie Finanzwesen zuständigen Stellen
der Gemeinde Surwold erfolgt, soweit die Sachverhaltsaufklä-
rung durch den Steuerpflichtigen nicht zum Ziel führt oder kei-
nen Erfolg verspricht (§ 93 Abs. 1 Satz 3 AO).

2. Die Daten dürfen von den Daten verarbeitenden Stellen nur
zum Zweck der Steuererhebung nach dieser Satzung oder zur
Durchführung eines anderen Abgabenverfahrens, das densel-
ben Abgabenpflichtigen betrifft, verarbeitet werden. Zur Kon-
trolle der Verarbeitung sind technische und organisatorische
Maßnahmen des Datenschutzes und der Datensicherheit
nach § 7 NDSG getroffen worden.

§ 16
Ordnungswidrigkeiten

1. Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt,
wer

a. entgegen § 10 die Steuererklärung nicht oder nicht inner-
halb der dort bestimmten Frist abgibt;

b. entgegen § 11 Abs. 1 bis 3 die Inbetriebnahme oder Ver-
änderungen von bzw. bei Spielgeräten nicht bis zum
10. Tag des folgenden Kalendermonats anzeigt;

c. entgegen § 11 Abs. 4 Veranstaltungen nicht 10 Werktage
vor Beginn anzeigt;

d. entgegen § 11 Abs. 6 alle Unterlagen, aus denen die Be-
messungsgrundlagen hervorgehen, nicht entsprechend
den Bestimmungen des § 147 der Abgabenordnung auf-
bewahrt;

e. entgegen § 12 Abs. 2 und Abs. 3 Satz 1 bei Veranstaltun-
gen, bei denen der Zutritt entgeltlich ist, keine Karten aus-
gibt oder diese vorab der Gemeinde Surwold nicht zur Ge-
nehmigung vorgelegt hat;

f. entgegen § 14 Abs. 3 die ihm obliegenden Pflichten nicht
erfüllt.

2. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu
10.000 Euro gemäß § 18 Abs. 3 NKAG geahndet werden.

§ 17
Inkrafttreten

1. Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft.

2. Gleichzeitig tritt die bisherige Vergnügungssteuersatzung
vom 22.09.1986 außer Kraft.

Surwold, 21.02.2023

GEMEINDE SURWOLD

Franz Trentmann
Bürgermeister

--------------------------------------------------

110 Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde Sus-
trum für das Haushaltsjahr 2023

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sustrum für das Haushalts-
jahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sustrum in
der Sitzung am 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen.



Amtsblatt des LK EL Nr. 14/2023 vom 28.04.2023

116

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.878.500,00 €

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.786.300,00 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 30.000,00 €

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen
auf 0,00 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 2.744.400,00 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 2.712.000,00 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit 582.400,00 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 337.900,00 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0,00 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 31.400,00 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag


der Einzahlungen des Finanzhaus-
haltes 3.326.800,00 €


der Auszahlungen des Finanzhaus-
haltes 3.049.900,00 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wer-
den nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditäts-
kredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 457.400,00 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das
Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v. H.

2. Gewerbesteuer 355 v. H.

§ 6

Als unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen
i. S. d. § 117 Abs. 1 NKomVG gelten solche bis zu einer Höhe von
3.000,00 Euro.

Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),
– die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen

dienen,
– die wirtschaftlich durchlaufend sind,
– die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
– die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Sustrum, 09.03.2023

GEMEINDE SUSTRUM

Heinz-Hermann Hoppe
Bürgermeister

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr
2023 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

2.2 Die nach § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und nach § 122 Abs. 2
NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Emsland, Fachbereich Finanzen und Kommunales,
am 11.04.2023 unter dem Aktenzeichen 202 erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
im Anschluss an diese öffentliche Bekanntmachung an sie-
ben Werktagen (außer samstags) in der Zeit vom

02.05.2023 – 10.05.2023 (einschließlich)

im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer 27, Erna-
de-Vries-Platz 7 in 49762 Lathen, während den Dienst-
zeiten, zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Sustrum, 24.04.2023

GEMEINDE SUSTRUM
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

111 Stadt Werlte – Bekanntmachung; Bebau-
ungsplan Nr. 136 „Kirchstraße/Rastdorfer
Straße“; 19. Berichtigung des Flächennut-
zungsplans

Der Rat der Stadt Werlte hat in seiner Sitzung am 07.03.2023 den
Bebauungsplan Nr. 136 „Kirchstraße/Rastdorfer Straße“ gemäß
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen.
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgte im beschleunigten
Verfahren gemäß § 13a BauGB. Der Geltungsbereich dieses Be-
bauungsplanes ist in dem nachstehenden Übersichtsplan darge-
stellt (Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Nds. Vermes-
sungs- und Katasterverwaltung).
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Der Bebauungsplan Nr. 136 „Kirchstraße/Rastdorfer Straße“ ein-
schließlich Begründung liegt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB während
der Dienststunden in der alten Grundschule, Kirchstraße 9, Ein-
gang Marktstraße, 1. Obergeschoss, Fachbereich Planen, Bauen,
Wohnen, Zimmer 32, 49757 Werlte, zu jedermanns Einsicht-
nahme aus. Weiterhin kann der in Kraft getretene Bebauungsplan
mit Begründung gemäß § 10a Abs. 2 BauGB auch auf der Home-
page der Samtgemeinde Werlte unter www.sgwerlte.de > Bürger
> Bürgerservice > Bauleitplanung (rechtskräftig) > Bebauungs-
pläne > Stadt Werlte eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 136
„Kirchstraße/Rastdorfer Straße“ gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 u. 2 BauGB über die
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche nach den
§§ 39 – 42 BauGB und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen
von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen.

Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine
Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksich-
tigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vor-
schriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flä-
chennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel in der Abwägung unbeachtlich sind, wenn sie
gemäß § 215 Abs. 1 BauGB nicht innerhalb eines Jahres seit
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Werlte
geltend gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung ist der
Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll,
darzulegen.

Werlte, 20.04.2023

STADT WERLTE
Der Bürgermeister

--------------------------------------------------

112 Haushaltssatzung und Bekanntmachung
der Haushaltssatzung der Gemeinde Wip-
pingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Wippingen
in der Sitzung am 09.03.2023 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.395.800 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.355.300 €

1.3 der außerordentlichen Erträge auf 19.800 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen

auf 0 €

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.210.300 €

2.2 der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit 1.191.100 €

2.3 der Einzahlungen für Investitions-
tätigkeit 219.300 €

2.4 der Auszahlungen für Investitions-
tätigkeit 631.100 €

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 0 €

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungs-
tätigkeit 18.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag
– der Einzahlungen des Finanzhaus-

haltes 1.429.600 €
– der Auszahlungen des Finanzhaus-

haltes 1.840.300 €

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr
2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch
genommen werden dürfen, wird auf 403.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern sind durch eine be-
sondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt
festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaft-
 lichen Betriebe (Grundsteuer A) 355 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) 355 v. H.

2. Gewerbesteuer 355 v. H.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
sind im Sinne des § 117 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) unerheblich, wenn sie im Haus-
haltsjahr den Betrag von 5.000 € je Buchungsstelle nicht überstei-
gen.

Ferner sind als unerheblich anzusehen: Beträge (unbegrenzt),
• die der Verrechnung zwischen den Produkten/Leistungen

dienen,
• die wirtschaftlich durchlaufend sind,
• die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen,
• die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Wippingen, 09.03.2023

GEMEINDE WIPPINGEN

Hempen
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023
wird öffentlich bekannt gemacht.

Der Haushaltsplan mit seinen Anlagen liegt gemäß § 114 Abs. 2
Satz 3 NKomVG in der Zeit vom 02.05.2023 bis 11.05.2023 im
Rathaus der Samtgemeinde Dörpen, Zimmer 306, Hauptstr. 25,
26892 Dörpen, während der Öffnungszeiten zur Einsichtnahme
öffentlich aus.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit der Kämmerei unter der
Rufnummer 04963/402-305.

Dörpen, 24.04.2023

SAMTGEMEINDE DÖRPEN
Der Samtgemeindebürgermeister

--------------------------------------------------
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